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#ST# Bekanntmachungen
von

Departements und andern Verwaltungsstellen des Bundes.

Verpfändung einer Eisenbahn.

Mit Eingabe vom 2. Mai 1893 sucht der Verwaltungsrat der
Thunerseebahn um die Bewilligung nach zur Verpfändung im zweiten
Range der 22,034 km. langen Linie von Scherzligen nach Därligen
und deren eigenen Anlagen im Bahnhofe Interlaken samt Betriebs-
material und Zubehörden im Sinne des Verpfändungsgesetzes.

Die Verpfändung geschieht zum Zwecke der Sicherstellung eines
Anleihens von Fr. 700,000, welches zur Deckung des nicht ein-
bezahlten Aktienkapitals, des Zinsendeficits und zur Bestreitung
der infolge der Depotanlagen in Interlaken, der Mehrbeschaffung
von Rollmaterial und der Mehrleistung an die Bauunternehmung ver-
mehrten Baukosten verwendet werden soll. Diesem Pfandrecht geht
dasjenige im ersten Range für ein Anleihen von Fr. 2,000,000 vor.

Gesetzlicher Vorschrift gemäß wird dieses Pfandbestellungs-
begehren hiermit öffentlich bekannt gemacht, unter gleichzeitiger
Ansetzung einer mit dem 20. Mai 1893 auslaufenden Frist, binnen
welcher allfällige Einsprachen gegen die beabsichtigte Verpfändung
bei dem Bundesrate schriftlich einzureichen sind.

B e r n , den 5. Mai 1893.

[2/2] Im Namen des Schweiz. Bundesrates:
Die Bundeskanzlei.
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Verpfändung einer Eisenbahn.

Mit Eingabe vom 28. April 1893 sucht die Traversthalbahn
um die Bewilligung nach zur Verpfändung im zweiten Range ihrer
9,9 km. langea Linie von Travers nach St. Sulpice, und der 3,146 km.
langen Zweiglinie von Fleuvier nach Buttes, nebst Betriebsmaterial
und Zubehörden, im Sinne des Verpfändungsgesetzes.

Die Verpfändung erfolgt zum Zwecke der Sicherstellung eines
Anleihens von Fr. 50,000. welches zur Deckung von Baukosten und
Rollmaterialanschaffungen dienen soll.

Dem Pfandrecht geht dasjenige I. Ranges auf der Linie Travers-
St. Sulpice für ein Anleihen von Fr. 150,000 und dasjenige I. Ranges
auf der Linie Fleurier-Buttes für ein Anleihen von Fr. 50,000 vor.

Gesetzlicher Vorschrift gemäß wird dieses Pfandbestellungs-
begehren öffentlich bekannt gemacht, unter Ansetzung einer mit
1. Juni 1893 auslaufenden Frist, innert welcher allfällige Einsprachen
dem Bundesrate schriftlich einzureichen sind.

B e r n , den 9. Mai 1893.

Im Namen des Schweiz. Bundesrates :

[8/2] Die Bundeskanzlei.

Zahl der Überseeischen Auswanderer aus der Schweiz.

Monat. 1893. 1892. Zu- oder Abnahme.
Jauuar bis Ende März . 1636 1735 — 99
April 1046 1313 —267

Januar bis Ende April . 2682 3048 —366

B e r n , den 12. Mai 1893.

[B.-H. 93. II. 592.] Eidg. Auswanderungsbureau,
Administrative Sektion.
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Bulletin Nr. 2 a. Gefängnis-
Bestand der Gefängnisbevölkerung und
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Bemerkungen siehe Bulletin Nr. 2b.
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Statistik.
Bewegung während des Monats.

Februar 1893.

V e r u r t e i l t e .
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bD .
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t Die meisten der hier aufgeführten Militärs wurden wegen während des letzten Kurses
oder am Tage der Entlassung begangener Disciplinarfehler bestraft.
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Bulletin Nr. 2 b. Gefängnis-
Bestand der Gefängnisbevölkerung und
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Statistik.
Bewegung während des Monats.

Februar 1893.

Polizei-
arrestanten.
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Bemerkungen. >
i
ti

|

i

*) Wovon 2 im Thurgau. i
*) Wovon 1 in Luzern. |
a) Wovon 4 in St. Gallen.
*) Wovon 1 in Luzern und 1 in

St. Gallen, *) u. ') In Luzern.
!) Wovon 6 in Zürich und 3 in

St. Gallen. 8) In St. Gallen. |
8) Der eine in Zürich, der andere j

in St. Gallen. I0) Wovon 2 in )
Zürich, 6 im Thurgau und 5 in ,
Chur. ") Der eine in Zürich, !
der andere im Thurgau. 1

") Wovon 2 in Zürich. ") u. ") Wovon 1
1 im Thurgau. ") Wovon 11 in i
St. Gallen und 0 in Lenzburg, i

ie) In St. Gallen. ") Der eine in Kt. ,
Gallen, der andere in Leuzlmrg. :

I8) Wovon l im Thurgau.
1D) n. s°) Wovon 1 in St. Gallen. ;

Diese Gefangenen sind in den ,
Anstalten, in welchen sie ihre Strafe ;
abblissen, nicht mitgerechnet, son- ;
dem den Verurteilten desjenigen '
Kantons zugezählt, in welchem sie '
bestraft wurden. '

Einigen Kantonen war es noch
nicht möglich, voll stand ige Ansahen i
üher die Orts- und sogar Be/irks-
gefîtngmsae zu machen.

EinegewiBseAnzahlvonBettlern '
und Vaganten, sowie von Transport-
gefangenen sind, indem sie verschie-
dene Kantone oder verschiedene <
Bezirke eines Kantons passierten, >
in der Bewegung der Gefftngnis-
Devölkerung zweifelsohne zwei-oder
raehrerem al gezählt worden.

Unter den Transportgefangenen
(d. h. Unteren chu ngsgefan gene nnd
Verurteilte, welche von einem Ge-
fängnis in ein anderes Übergeführt
werden, auch Über die Grenze ge-
führte und Transitgefangene) be-
finden sich höchst wahrscheinlich
auch solche Individuen, welche in :
die Kategorie der Bettler und Ta-
ganten gehören.

* Wovon 6 bestraft.



1032

Bekanntmachung.

Nach einer Mitteilung des schweizerischen Generalkonsulats in
Rio de Janeiro hat der Vorstand des brasilianischen Advokaten-
verbandes beschlossen, am 7. August 1893, anläßlich des 50. Jahres-
tages dei1 Gründung dieses Verbandes, eine Ausstellung juridischer
Werke einheimischer und fremder Verfasser zu veranstalten.

Zu diesem Zwecke erläßt der genannte Verband eine Einladung
zur Teilnahme an dieser Ausstellung, was hiermit den schweizerischen
Verfassern und Verlegern zur Kenntnis gebracht wird.

Die Ausstellung beginnt am 7. August und dauert bis zum
7. September 1893.

Die für die Ausstellung bestimmten Werke müssen vor dem
1. Juli in Rio de Janeiro sich befinden.

B e r n , den 15. Mai 1893.

Departement des Auswärtigen,
Politische Abteilung.

Bekanntmachung.

Gemäß heutigem Beschluß des Bundesrates sind Ursprungs-
zeugnisse für Poststilcke bis auf 3, bezw. 5 kg. Bruttogewicht (colis
postaux) bei der Einfuhr nach der Schweiz nicht mehr erforderlich,
ausgenommen für Uhren und Uhrenbestandteile, sowie für Sendungen,
welche aus einem ausländischen Zollfreilager herkommen.

Der Bundesrat hat sich indessen ausdrucklich vorbehalten, auf
diese Verkehrserleichterung zurückzukommen, falls dieselbe zu Miß-
bräuchen Anlaß geben sollte.

Bern , den 14. April 1893.

Eidg. Oberzolldirektion.



1033

18. Wochenbulletin
über die

Ehen, Geburten und Sterbefälle
in den Städten Zürich (103,271 Einwohner), Groß-Genf (78,777 Einw.), Basel

(76,514 Einw.), Bern (47,620 Einw.), Lausanne (35,623 Einw.), St. Gallen
(30,934 Einw.), Chaux-de-Fonds (27,511 Einw.), Luzern (21,778 Einw.) Biel
(17,395 Einw.), Winterthur (17,125 Einw.), Neuenburg (16,772 Einw.), Herisau
(14,020 Einw.), Schaffhausen (12,637 Einw.), Freiburg (12,567 Einw.), Locle
(11,707 Einw.), deren Gesamtwohnbevölkerung, auf die Mitte des Jahres
1893 berechnet, 524,251 beträgt. Man ging bei dieser Berechnung von der
Annahme aus, daß die Bevölkerung sich während der letzten Jahre in dem
gleichen Maße vermehrt habe, wie während der Periode 1880—1888.

13. Woche, vom 30. April bis zum 6. Mai 1893.
Während dieser Woche sind dem eidg. statistischen Bureau von den Civil-

standsbeamten der 15 obgenannten Städte 152 Ehen, 289 Geburten (mit Ein-
schluß der Totgeburten) und 250 Todesfälle angezeigt worden. Außerdem
von auswärts: 9 Geburten und 29 Sterbefälle.

Die nachfolgende Zusammenstellung siebt uns die Zahl der ehelichen und
unehelichen Geburten, der Totgeburten und der Kindersterblichkeit an.

Vom 30. April bis
zum 6. Mai.

Der Wohnbevölkerung
angehörend . . . .

.Auswärtige
Zusammen

In einer Gebär- oder
Krankenanstalt Gebo-
rene oder Gestorbene

Wovon Auswärtige . .
Unter der Gesamtza

Lebend-
geburten.

Ehe-
liche.

252

Ü

258

23
6

hl wa

Unehe-
liche.

19
3

22

12
3

ren ve

Tot-
geburten.

Ehe-
liche.

14

14

rkostç

1 Unehe-
liche.

4

4

1

eldet

(ohi

Ehe-
liche.

37

1

38

2
1
1

Gesto
e die 1

Uahr
Unehe-
liche.

8

8

2

rbene
otffeburten)

von! — 4 Jahren
Ehe-
liehe.

10

1

11

4
1

Unehe-
liche.

—

—

Nach dem Alter ausgeschieden, verteilen sich die Sterbei'älle (mit Aus-
schluß der Totgeburten) wie folgt :

Vom 30. Apri l bis
zum 6. Mai.

Männlich
Weiblich

Zusammen

0—1
Mi.

24
22

46

1—4
lai™.

6
5

11

5—19
Jahrin.

10
16

26

20—89
lahrin.

17

26

43

40-59
Iah™.

34
28

62

60-79
lahrin.

39
43

82

80
und mihr
lahrin.

3
5

8

Unbe-
kanntes
Alter.

1

—

1

Bandesblatt 45. Jahrg. Bd. II. 68
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Auf ein Jahr und 1000 Einwohner berechnet, ergiebt sich für obgenannte
16 Städte (mit Ausschluß der Sterbefälle der von auswärts gekommenen und
hier nicht zur Wohnbevölkerung gezählten Personen) folgende Totalsterblich-
keltsziffer :

Während der Während der entspre-
an folgenden Tagen zu Ende cbenden Woche im Jahre

gegangenen Woche 1892 1891
am 6. Mai 1893 24.9 Sterbefalle auf 1000 Einwohner 21.6 22.
. 29. April „ 28.6 „ „ „ 17.6 26.1
„ 22. " . 27.4 „ . . 21.. 20.7
„ 1 5 . „ „ 20.7 „ . '18.7 25.6

Todesursachen.

2. Masern
3. Scharlachfieber
4. Diphtheritis und Group . .
5. Keuchhusten
6. Rotlauf
7. Typhus abdominalis . . . .
8. Kindbettfieber

9. Durchfall der kleinen Kinder
10. Lungentuberkulose . . . .
11. Andere tuberkulöse Krankheiten
12. Akute Krankheiten der Lunge
13. Organische Herzfehler . . .
14. Schlagfluß

15. Gewaltsamer Tod: Unfall . .
16. „ „ Selbstmord
17. „ „ Mord . .
10. „ „ Unbestimmte

Todesursache .

19. Angeborene Lebensschwäche
20 . Altersschwäche . . . .

21. Andere Todesursachen . . .
22. Ohne ärztliche Tollesbescheinigung .

Zusammen

* Wovon 2 Fälle in Petit-Saconnex.
Alkoholismus 9 Fälle (8 männlich, 1 we
Influenza 25 Falle.

1898.
Vom 30. April

bis 6. Mal.

Total.

5
1
6
5

1

14
36
13
27

7
12

6
4
1

10
7

124

~279*

iblich).

Wovon
Aus-

wärtige.

1
1

2
4
1
1
2

2

15

| 29

- Syphi

1892.
Vom 1. bis

7. Mai.

Total.

1

1
4
3
1

10
45

. 15
21
11
8

6
4

17
5

91

~243

IIS 3 FU

Wovon
AllS-

värtigc.

1

7

2
1

4
1

1

15

32

le (Kind

1891.
Vom 3. bis

9. Mal.

Total.

8
2
9
5
1

5

8
41
11
38
6
5

5
1

12
11

83

TöT
er).

Wovon
Aus-

wärtige.

2

2

1
7
3
1
1

5

1

12

35

Laut Angabe hatte in 70 Fällen eine Sektion stattgefunden.
Bei den Todesfällen infolge von infektiösen und tuberkulösen Krank-

heiten liegen folgende Angaben über die Wohnungsverhältnisse vor:
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GUnstlge
Verhältnisse.

In 21 Fällen.

Ungünstige
Verhältnisse.

In 8 Fällen.

Unbekannt
oder Sterbefälle

Im Spital.

In 18 Fällen.

Keine Angaben.

In 20 Fällen.

Die gemeldeten Mängel werden den Gegenstand einer monatlichen oder
vierteljährlichen Veröffentlichung bilden.

Nach dem Alter, Geschlecht und den Ortschaften ausgeschieden, vorteilen
sich die Sterbefälle infolge von akuten Krankheiten der Lunge, Lungenschwind-
sucht, andern tuberkulösen Krankheiten, infektiösen Krankheiten und Durch-
fall der kleinen Kinder (mit Einschluß der von auswärts Gekommenen) wie folgt :

Sterbefälle infolge von
akuten Krankheiten Lungen- andern tuberkulösen infektiösen
der Atmungsorgane. schwindsucht.

Männlich. Weiblich. Minnlich. Weiblich.
Von 0 bis l Jahr

1 „ 4 Jahren
5 „ 19 „

20 „ 39
40 . 59
60 . 79

2 — —

60 I» «* l» ^
80 und mehr Jahren —

Ohne Angabe des Alters —

l
10
5
3

5
6
4
2

Krankheiten.

Mannl ich .
1
1 '
1
1
1

—

Wilbllch.

—1
2
3
1
1

Krankheiten.
(Nr. 1

MKnllch.
4
5
4

—
—
—

bis 8.)
Wilblich.

1
2
1
1

—
—

Total 18 19 17 13

Städte.

Zürich
Groß- Genf*) . . .
Basel
Bern

i St. Gallen . . . . .
Chaux-de-Fonds . . .
Luzern
Neuenbnrg . . . .
Winterthnr . . . .
Biel
Herisau
Schaff hausen. . . .
Freihurg
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Durchfall der kleinen Kinder
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Mortoidität.

Vom 30. April bis zum 6. Mai 1893 sind folgende Fälle von ansteckenden
Krankheiten angezeigt worden:

1. Pocken und modifizierte Blattern.
Luzern (Kanton) : Außer den im Bulletin Nr. 15 gemeldeten Fällen sind

im Monat April noch weitere 11 Fälle vorgekommen. — Basel-Stadt: l Fall,
von auswärts kommend.

2. Masern.
ZUrlch : 18 Fälle. — Bern (Kanton) : 8 Fälle, wovon l in Bern und 7 in

Biel. — Neuenburg (Kanton): l Fall in Chaux-de-Fonds. —Waadt: Allgemeine
Epidemie. — Groß-Genf: l Fall.

3. Scharlach.
ZUrlch: 7 Fälle. — Basel-Stadt: 2 Fälle. — Bern (Kanton): 6 Fälle,

wovon 5 in Bern und l in Bonfol. — Neuenburg (Kanton): 2 Fälle,je l in
Neuenburg und Fontainemelon. — Waadt: 8 Fälle. — Groß-Genf: 6 Fälle.

4. Diphtheritis und Group.
Schaffhausen (Kanton) : 4 Fälle, wovon 3 in Schaff hausen und l in Unter-

hallan. — ZUrlch: 17 Fälle. — Basel-Stadt: 6 Fälle. — Bern : 5 Fälle, -wovon
2 von auswärts. — Neuenburg (Kanton) : l Fall in Fleurier. — Waadt :
3 Fälle. — Groß-Genf: 3 Fälle.

5. Keuchhusten.
ZUrich: 4 Fälle.

6. Varicellen.
ZUrlch: l Fall. — Basel-Stadt: l Fall. — Bern: l Fall. — Groß-Genf:

2 Fälle.

7. Botlauf.
Schaffhausen (Kanton) : 6 Fälle, wovon 5 in Schaffhausen und l in Unter-

hallan. — ZUrich: 10 Fälle. — Basel-Stadt: 6 Fälle. — Neuenburg (Kanton):
l Fall in Fontainemelon. — Groß-Genf: l Fall.

8. Typhus.
Basel-Stadt: l Fall.

9. Infektiöses Kindbettfleber.
Schaffhausen (Kanton): 2 Fälle, je l in Schaff bansen und (Jnterhallau. —

Waadt: l Fall.

10. Influenza.
Schaffhausen (Kanton): Viele Fälle. — Basel-Stadt: Viele Fälle. — Bern

(Kanton): Viele Fälle im ganzen Kanton, besonders in Bern und Biel. —
Waadt: Viele Fälle im Kanton.



Gesamtbestand der Kranken nnd Aufnahmen in 70 Krankenanstalten der Schweiz.
Aufnahmen vom 30. April bis 6. Mai 1893.

Kautone.

Zürich . . .
Bern . . . .
Luzern . . .
Uri
Schwyz . . .
Nidwaiden . .
Grlarns . . .
Z a g . . . .
Freiburg . . .
Solothurn . .
Baselstadt . .
Baseliand . .
Schaffhausen .
Appenzell A.-Rh.
Appenzell l.-Rh.
St Gallen . .
Graubünden
Aargan . . .
Thurgan . . .
Tessin. . . .
Waadt . . .
Wallis . . .
Nenenbnrg . .
Genf . . . .
Total . . . .
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Bestand
und Aufnahmen in den folgenden

Vom 1. Januar bis zum

Fortsetzung

(Siehe Seite 864

Krankenanstalten.

Übertrag
Ortsfremde

Liesial Kantonsspital . . .
Schaffhausen Krankenhaus .
Herisau Krankenhaus . . .
Heiden ßezirkskrankenhaus
Trogen Bezirkskrankenhans
Appenzell Krankenhaus . .
St. Gallen Kantonsspital . .
Wattwyl Krankenhaus . .
Rorschach Krankenhaus
Altstätten Krankenhaus
Wallenstadt Krankenhans .
Chur Stadtspital . . . .

Kreuzspital
Aarau Kant. Krankenanstalt
MUnsterlingen Spital . . .
Mendrisio Ospedale cantonale
Lugano Ospedale civico . .
Lausanne Hôpital cantonal .

Hôpital de l'Enfance . .
Vevey Hospice du Samaritain
Sion Hôpital bourgeoisial .
Neuchâtel Hôpital communal

Hôpital Pourtalès . . .
Hôpital de la Providence

Locle Hôpital
Chaux-de-Fonds Hôpital
Couvet Hôpital
Genève Hôpital cantonal

Hôpital du Prieuré . .
Hôpital du chem. Gourgas
Hôpital Butini . . . .

Total
Wovon Ortsfremde

Krankkeitsformen.

Potken.

4
2

4

Masern.

5
4

2 —

27 4

C

2 —

4l
S

Scharlach.

56
7

1 —

3 2

1 1

9 ~5

11 —

1 —
82

15

Keuch-
husten.

2
1

2

Diph-
therllls

und
Croup.

182
83

3 1
6 2

11 —

26 8
1 1

1 —
2 1
1 1

16 14
4 4

18 2

4 0

1 —

1 —
1 -

15 1

22 —

315
120

Rotlauf.

65
16

5 1
2 —
1 —
1 1
i i

10 3
1 —
3 —

2 2
2 2

2 —
12 8

a

1 —

4 —
1 —

116
29

Unterleibs-
typhus.

74
35

6 1
3 —

5 1
1 1

1 1

2 —

1 —

3 2

3 1

2 2

1 —

1 —
3 —

2 —

^

1 —
110

44

Ändert
Infektiös«

Krank-
hellen.

368
174

17 12
7 —
2 —

23 5

1 —

10 2
2 2

11 10
3 3
1 —
9 2

1 1

93 1

3

552
212
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der Kranken
70 Krankenanstalten der Schweiz.
1. April 1893 (.1. Quartal).

und Schluss.

und 865 hiervor.)

Kraukhcitsl'ormeu.

lungjn-
ichwind-
socht.

270
87

8 7
6 —
2 1
2 2
1 i

— —
30 14
2 i
1 —
1 —
3 2
1
8 5

14 13
8 S
8 «
1 l

19 iß
1 —
3 —
2 2
1 1
1 ;
3 1

— —4 —
2 2

41 2
8 2
6 ï
5 2

462
179

Anden
tuberkulOst

Krank-
heiten.

299
160

1 7
8 —
5 4
1 1
2 —

— —69 39
7 ö

— —1 —
13 12
1 1

— —25 24
22 22
1U i0
1 1

20 Ì3
16 6

4.

— —4 2
11 iO
9 6
1 —1 i
2 2

43 —
2 —

12 -
10 2

606
32S

Akuter
Gilenk-

rheumatis-
mus.

127
44

5 3
8 —
7 —
2 i

— —
— —9 5
1 1
6 -

— —
— —
4 2
1 i
2 i
1 i
2 1
2

23 iß
1 1
3 i

3 1
4 2

12 2
2 i
5
3 2
5 i
Y

— —5 1

250
SS

Akute Krank-
heiten der
Atmungs-
organe.

450
186

27 18
10 —
20 3

— —6 5
4 1

29 7
5 2

16 —
5 —
3 3

20 6
5 i

10 S
2 2
3 2

14 4
49 22
5 1

22 1
— _
19 2
12 8
13 2

^11 —
10 8
39 1

7 —
13 1
10 —

840
294

Akute
Darm-
krank-
heiten.

144
50

4 4
18 —
2 —

—
— —1 —
6 3
2 —
3 -

2 —
4.

—1 1
3 3
1 —

13 3
2

12 2
2 2
3 —
4 4

10 2
1 —
1 —
5 2
1 —
2 i
5 1
1 —

253
7S

Alle übrigen
Krank-

. heilen.

3681
1844

74 51
109 —
98 31
50 3i
22 n
11 i

532 259
49 27
42 1
32 —
51 27
62 31
37 Ì6

221 .Z9Ì
138 138

70 60
13 3

Unfälle.

710
393

25 i»
30 —
29 7
4 2
4 3
1 —

90 48
8 3
£

6 —
6 5

14 7
8 2

27 23
8 8
9 7
7 3

652 462' 60 40
38 16\ 5 5
54 6
36 32
52 Ì6

104 77
63 29
21 —
16 —
26 n

439 15
36 3
34 1
70 7

6933
3409

11 i
5 G

11 4
26 2i
18 6
3 —

22 —
5 4

83 i
3 1
1 —
3 —

1247
616

Total

der Auf-
nahmen.

6437

181
208
177
65
38
17

830
76
79
45

Wovon
Orts-

fremde.

3086
124

2
46
39
28

2
394
41

1

—781 49
106

74
32;!
187
116
44

906
77

121
47
96

165
128
31
64
53

776
67
93

109
11,813

48
28

280
187
101

15
586
29
13
43
26

124
48

1

37
22
7
4

12

5423

Durch-
schnitt-
licher

täglicher
Bestand.

2753

99
56
48
28
14
12

270
28
14
11
29
46
58

169
88
46
24

375
30
45
11
35
74
47
15
32
21

335
24
30
47

4914"
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Zahl der vom 26. Februar bis zum 2. April 1893 gemachten
Autopsien,

(Siehe Seite 866 hervor.)

Städte

Zürich . . .
t ì e n f . . . .
Basel . . . .
Bern . . . .
Lausanne . .
St. Gallen . .
Chaus-de-Fonds
Luzern . . .
Neuenburg . .
W interthur . .
Biel . . . .
Herisau . . .
Schaffhausen .
Freiburg . . .
Locle . . . .

.Total

9. fociie
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ai12 ico

53
33
24
24
13
16
8

11
5
7
4
3
3
7
5

216

. c
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<D

al12 1Ä

39
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5

13
4
3
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3
3
6
2
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0 0
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8
5

10
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2
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1
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——

Total 26. Februar
bis 25. März.
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29
29
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24
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18
22
16
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24
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2
9
1
9
3
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3
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30.8
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6.3

31.o
5.3

37.D
13.o
20.0
16.7

4.5

—
28.2

Städte

Zürich . . .
Genf . . . .
Basel . . . .
Bern . . . .
Lausanne . .
St. Gallen . .
Chaux-de-Fonds
Luzern . . .
Neuen bürg . .
W interthur
Biel . . . .
Herisau . . ,
Schaffhansen
Freiburg . . .
Locle . . . .

Total

I3.wocüe
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29
32
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13
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13
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9
9
9
3
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5
6
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9
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7
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6
5
6
9
4
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6

10
7
9
3
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1
2
3
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1
—
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7
7
8
5
8
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3
1

1
—
—
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Total 26. März
bis 22. April.
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Bekanntmachung.

In Vervollständigung der Bekanntmachungen auf Seite 171, 352
und 429 des zweiten Bandes des Bundesblattes von 1893, betreffend
den A u f e n t h a l t von F r e m d e n in R u ß l a n d , ha t das eidg.
Justiz- und Polueidepartement mit Kreisschreibeo vom 1. Mai 1893
den kanloualen Staatskanzleien folgendes zur Kenntnis gebracht:

1. Die russischen Aufenthaltsbewilligungen werden stets für
ein Jahr ausgestellt und haben daher eine entsprechende Gültigkeit.
Es steht dies in Übereinstimmung mit der Mitteilung in dem Kreis-
schreiben der Bundeskanzlei vom 18. Juli 1889 (Bundesbl. 1889
III, 939), auf das verwiesen wird.

2. Der nach Rußland reisende und mit einem visierten Passe
versehene Ausländer kann sich in dem russischen Gebiete während
sechs Monaten vorn Überschreiten der Grenze an gerechnet auf-
halten, ohne eine Aufenthaltsbewilligung nehmen zu müssen. Dies
gilt jedoch nur für einen ersten Aufenthalt. Bei einem zweiten
hat der Ausländer, sobald er an seinem Bestimmungsort in Rußland
angelangt ist, um eine Aufenthaltsbewilligung nachzusuchen und wird
ihm keine sechsmonatliche Frist mehr eingeräumt.

3. Der nationale Paß eines Fremden ist in Rußland so lange
gültig, als er nicht abgelaufen ist; jedoch muß derselbe bei jeder
Rückkehr nach Rußland mit einem neuen Visum einer russischen
Gesandtschaft oder eines russischen Konsulates im Auslande ver-
sehen sein.

B e r n , den 1. Mai 1893.

Schweiz. Bundeskanzlei.

Bekanntmachung.

Der eidgenössische Staatskalender für 1803
ist soeben erschienen und kann so lange Vorrat zum Preise von Fr. 1. 50
bezogen werden beim

Drucksaehenbureau der Bandeskanzlei.

NB. Postmarken können als Bezahlung nicht angenommen werden.
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Bekanntmachung.
Reproduziert.

Seine Majestät der König von Belgien hat mit Beschluß vont
14. Dezember 1874 einen jährlichen Preis von Fr. 25,000 behufs
Aufmunterung y.u wissenschaftlichen Arbeiten ausgesetzt.

Im Jahr 1897 soll der Preis, welcher für die internationale
oder gemischte Bewerbung bestimmt ist, demjenigen Werke zuer-
kannt werden, welches folgende Aufgabe am besten behandelt:

„Es sind die meteorologischen, hydrologischen und geologischen
Verhältnisse der Äquatorialgegenden Afrikas vom sanitailschea
Standpunkte aus darzulegen.

„Aus dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse in diesen
Dingen siûd die diesen Gegenden eigentümlichen Gesundheitsregeln
abzuleiten, und es ist, gestützt auf Beobachtungen, diejenige Lebens-
weise, Nahrung, Beschäftigung, sowie Art der Bekleidung und
Wohnung auseinanderzusetzen, welche zur Erhaltung von Gesund-
heit und K.raft als die geeignetste erscheint.

„Die für die Äquatorialgegenden Afrikas eigentumlichen Krank-
heiten sind in symptomatischer, ätiologischer und pathologischer
Hinsicht zu besehreiben; ebenso ist ihre Behandlung sowohl vom
prophylaktischen als vom therapeutischen Standpunkt aus anzugeben.
Die bei der Wahl und dem Gebrauch der Arzneimittel, sowie bei
der Errichtung von Spitälern und Gesundheitsstationen zu befolgenden
Grundsätze sind namhaft zu machen.

„Bei ihren wissenschaftlichen Untersuchungen sowohl als bei
ihren praktischen Schlußfolgerungen haben die Bewerber insbesondere
die Existenzbedingungen für Europäer in den verschiedenen Gegen-
den des Congo-Beckens in Betracht zu ziehen."

Zur Bewerbung werden sowohl geschriebene als gedruckte
Werke zugelassen.

Die neue Ausgabe eines schon gedruckten Werkes kann nur
dann daran teilnehmen, wenn dasselbe erhebliehe Abänderungen
und Erweiterungen enthält und, wie die andern Werke, während
der für die Bewerbung eingeräumten Frist, d. h. in einem der Jahre
1893, 1894, -1895 oder 1896, erschienen ist.

Die Werke dürfen in einer der folgenden Sprachen geschrieben
sein: französisch, flämisch, englisch, deutsch, italienisch und spanisch.

Die Ausländer, welche an der Bewerbung teilzunehmen wünschen,
haben ihre geschriebenen oder gedruckten Werke vor dem 1. Januar
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1897 dem Ministerium des Innern und des Unterrichts in Brüssel
einzusenden.

Falls ein geschriebenes Werk den Preis erhält, muß dasselbe
im Laufe des Jahres, welches auf die Preiserteilung folgt, veröffent-
licht werden.

Die Beurteilung der eingegangenen Arbeiten wird einer von
S. M. dem König von Belgien ernannten Jury zugewiesen ; dieselbe-
besteht aus sieben Mitgliedern, nämlich aus drei Belgiern und vier
Ausländern von verschiedener Nationalität.

Bern , den 8. Oktober 1891.
Schweiz. Bundeskanzlei.

Bekanntmachung.
Reproduziert.

Der Umstand, daß Deutsche, welche sich um das schweizerische Bürger-
recht bewerben, eine Urkunde über ihre definitive Entlassung aus dem
deutschen Staatsverbande beibringen, hat für den Fall, daß deren Bewerbung
ohne Erfolg ist, für die Betreffenden folgende Nachteile:

Eine einfache Zurücknahme der Entlassungsurkunde von Seiten der
deutschen Behörden ist gesetzlich nicht zulässig, vielmehr hat jeder aus dem
deutschen Staatsverhand entlassene Deutsche in Gemäßheit des deutschen
Gesetzes über Erwerb und Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit vom
1. Juni 1870, § 8, Ziff. 3 und 4, zum Behufe der Wiedererwerbung des
ursprünglichen Indigenates nachzuweisen, daß er in Deutschland an dem Orte,
wo er sich niederlassen will, eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen
finde und an diesem Orte nach den daselbst bestehenden Verhältnissen sich
und seine Angehörigen zu ernähren im stände sei.

Anderseits hat der Betreffende, weil er nicht mehr im Besitze von Aus-
weisschriften ist, die Ausweisung aus der Schweiz durch die betreffenden
kantonalen Behörden zu gewärtigen.

Künftige Bewerber um das schweizerische Bürgerrecht werden nun auf-
merksam gemacht, daß der Bundesrat für die Erteilung der Bewilligung;
zum Erwerb eines schweizerischen Bürgerrechts nicht die- Vorlage einer
Urkunde über die Entlassung ans dem bisherigen Staatsverbande (Ent-
l a s s u n g s u r k u n d e ) verlangt, sondern sich mit einer vorbehaltlosen
Erklärung der zuständigen auswärtigen Behörde darüber, daß für den Fall
der Erwerbung eines schweizerischen Bürgerrechts die Entlassung aus dem
frühem Staatsverbande bewilligt werde (Entlassungs z u s i c h e r n n g ) ,
begnügt.

B e r n , den 29. Februar 1884.
Die Schweiz. Bundeskanzlei.
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